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Einschränkung der Öffnungszeiten des Stadions Vallendar zur Verlängerung der
Lebensdauer der Laufbahn und des Fußballplatzes

Beschlussvorsch lag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat, folgende Einschränkungen der Nutzungszeiten
zu beschließen:

Nutzung zu Trainingszwecken und für den Spielbetrieb ausschließlich durch Vereine
aus der Stadt Valleridar.

2. Nutzung durch Vereine aus dem Bereich der Verbandsgemeinde nur noch in
Ausnahmefällen (z. B. Hochwasser oder vergleichbare besondere Umstände).

3. Keine Nutzung mehr durch Vereine oder Institutionen außerhalb der
Verbandsgemeinde.

4. Nutzung durch Schulen bleibt weiterhin erlaubt.

5. Öffentliche Nutzungszeiten enifallen vollständig.

Der Stadtrat beschließt der Empfehlung des Hauptausschusses zu folgen.
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Problembeschreibung:

Der Stadtrat Vallendar hat am 20.09:2016 beschlossen, die Öffnungszeiten des Stadions
Vallendar unter Berücksichtigung von Trainingszeiten, Spielbetrieb der Vereine und
sonstigen Veranstaltungen festzulegen. Diese Regelung führte zu einer intensiven Nutzung
des Sportplatzes, insbesondere durch Nutzer aus umliegenden Orten, da dort keine
öffentlichen Nutzungszeiten angeboten werden.

In der Folge zeigen sich verstärkte Abnutzungserscheinungen des Sportplatzes (sowohl der
Laufbahn als auch des Fußballfeldes), die mittelfristig eine kostenintensive Sanierung oder
Erneuerung erforderlich machen. Dieses wurde in einem Vororttermin mit dem
Stadtbürgermeister, Herrn Heitmann; dem FB 3, Herrn Knopp; dem FB 5, Herrn Orlovic; dem
Bauhofleiter, Herrn Fölbach; dem Hausmeister, Herrn Hack und einem Vertreter des
Fußballvereins, Herrn Stein; festgestellt. Auch angesichts der prekären Haushaltslage der
Stadt und einem langwierigen Fördergeldverfahrens ist es notwendig, die Lebensdauer des
Sportplatzes durch eine Einschränkung der Nutzung zu verlängern.

Um eine rechtzeitige Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen sicherzustellen, muss
bereits jetzt ein Förderantrag eingereicht werden, damit das Vorhaben für die zeitlich
prognostizierte Umsetzung (in 2 bis 3 Jahren) die erforderliche Priorität beim
Fördermittelgeber erreicht hat. Als Grundlage für die Beantragung soll ein Gutachter
beauftragt werden, der sehr zeitnah den Zustand des Sportplatzes (Fußballfeld und
Laufbahn) bewertet, dokumentiert und eine erste Kostenschätzung abgibt.

Der Zugang zum Stadion wird durch die Erneuerung des Schlosses auf ein Chipsystem
umgestellt. Berechtigte Nutzer erhalten entsprechende Zugangsberechtigungen. Zudem
besteht die Möglichkeit, die Öffnung des Sportplatzes durch ein neues, zeitgesteuertes
Schloss für bestimmte Zeiten zu regeln. Die ggf. durch ein solches Schließsystem möglichen
flexiblen Öffnungszeiten müssten durch den Rat definiert und beschlossen werden. Die
Kosten hierfür werden noch ermittelt.


